
1. Einkommensteuerliche Neuerungen 2023 
 

1.1 Steuerbefreiungen 

- Sportlerbegünstigung:  Noch rasch vor Jahresende wurde 
eine Erhöhung der pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen für  
Sportler, Schiedsrichter und Sportbetreuer beschlossen. Sportvereine 
können ab 1.1.2023 an diese Personengruppe bis € 120 täglich (bisher 
€ 60) und bis € 720 monatlich (bisher € 540) ausschließl ich als 
pauschale Reiseaufwandsentschädigung bezahlen. Diese sind bis Ende 
Februar des Folgejahres an das Finanzamt zu melden. Diese 
Entschädigungen sind in der genannten Höhe steuer- und 
sozialversicherungsfrei ,  insofern die Tätigkei t nicht den Hauptberuf 
bzw die Hauptquel le der Einnahmen bi ldet. 

- Zuschüsse von Sozialfonds an aktive und ehemalige 
Arbeitnehmer bei Arbei tslosigkei t, für Weiterbildung und Umschulung, 
bei  langem Krankenstand oder im Todesfal l  nach einem Arbeitsunfal l  sind 
in begrenzter Höhe steuerfrei . 

1.2 Sachbezugswerte 

- Für die Privatnutzung eines Firmen-PKW sind basierend auf den CO2-
Emissionswerten nach dem WLTP-Messverfahren bei  Erstzulassung in 
2023 folgende Sachbezugswerte anzusetzen: 

Sachbezug Fahrzeugtyp CO2-Wert im Zeitpunkt der  
Erstzulassung nach WLTP 

     max pro 
Monat 

2% al le PKW und 
Hybridfahrzeuge   2023: über 132 g/km      € 960 

1,5% ökologische PKW und 
Hybridfahrzeuge   2023: bis 132 g/km      € 720 

0% Elektroautos   0 g/km      € 0 

0% Fahrräder /Krafträder   0 g/km      € 0 

  

Die Privatnutzung eines Dienstfahrzeuges (ausgenommen (E-)Fahrrad) 
schl ießt ein Pendlerpauschale  aus, selbst dann, wenn Kostenbeiträge 
geleistet werden. Mit der Novelle 
der Sachbezugswerteverordnung  wurde die Steuerfreihei t der Nutzung 
von arbei tgebereigenen Fahrrädern und Krafträdern präzisiert. Darin wird 
festgehalten, dass auch dann, wenn zB ein Dienst-Fahrrad im Rahmen 
einer Gehaltsumwandlung zur Verfügung gestel l t wird, die Steuerfreihei t 



gegeben ist. Al lerdings vorausgesetzt, das Gehalt l iegt über der 
kol lektivvertragl ichen Einstufung. Die Begünstigung gi l t auch für die 
Sozialversicherung. 

- Firmenparkplatz  

Für die Zurverfügungstellung eines Parkplatzes in einer 
parkraumbewirtschafteten Zone ist für alle Fahrzeuge ein Sachbezug 
von monatlich € 14,53  anzusetzen. Dies gi l t auch für E-Cars. 

- Zinsersparnis  

Für Arbei tgeberdarlehen oder Gehaltsvorschüsse beträgt 2023 der  
Sachbezugswert für die Zinsersparnis 1% (2022: 0,5%).  

- Sachbezugswert Wohnraum  

Richtwertmiet
zins 1.4.2022   B      K   NÖ   OÖ   SB   ST   T   V   W 

€/m² 
Wohnfläche 
mtl  

 5,61   7,20  6,31  6,66  8,50  8,49  7,50  9,44  6,15 

  

1.3 Pendlerpauschale 

Der Zuschlag zum Pendlerpauschale,  der mit dem befristeten Anti -
Teuerungspaket ab Mai 2022 eingeführt wurde, gi l t  bis zum 30.6.2023.  

in €        kleines Pendlerpauschale     großes Pendlerpauschale 

    ohne Zuschlag 
mtl  Zuschlag 
bis 
30.6.2023 

 ohne Zuschlag 

mtl  
Zuschlag 
bis 
30.6.2023 

Ent-
fer-
nung 

        p.a.        mtl            p.a.       mtl    

2 km – 
20 km           -            -                 -          372,00     31,00   +   15,50 

20 km – 
40 km     96,00     58,00       +   29,00     1.476,00   123,00   +   61,50 



40 km – 
60 km 1.356,00   113,00       +   56,50     2.568,00   214,00   + 107,00 

über 60 
km 2.016,00   168,00       +   84,00     3.672,00   306,00   + 153,00 

  

Der bei  Anspruch auf das kleine oder große Pendlerpauschale 
zustehende Pendlereuro (von  € 2 pro Jahr und Ki lometer der einfachen 
Fahrtstrecke) erhöht sich von Mai 2022 bis Juni  2023 um € 0,50 pro 
Monat  und Ki lometer der einfachen Fahrtstrecke. 

1.4 Reisespesen 

Die Sätze für Tages- und Nächtigungsdiäten im Inland sind unverändert 
geblieben. Hier zur Erinnerung: 

Taggeld - Inland Dauer > 3 Std;  bis 12 Std al iquot 
ein Zwölftel  € 26,40 

Nächtigungsgeld- Inland pauschal anstelle Beleg für 
Übernachtung  € 15,00 

Km-Geld  

PKW /Kombi  

Km-Geld  

Mitbeförderung  
  Km-Geld Motorrad Km-Geld 

Fahrrad 

€ 0,42          € 0,05           € 0,24       € 0,38 

  

1.5 Steuertarif, Absetz- und Freibeträge ab 2023 

Mit der Abschaffung der kal ten Progression gel ten ab 2023 indexierte 
Tari fgrenzen. Gleichzei tig tri tt für die 3. Stufe die Tari fsenkung mit einem 
Mischsatz von 41% für das Jahr 2023 in Kraft (ab 2024: 40%). Weiters 
sind einige Absetz- und Freibeträge ebenfalls valorisiert worden. Die 
Indexierungen sind leicht zu erkennen, da alle Werte kaum mehr runde 
Zahlen sind. 

Einkommensteuertari f: p.a. 

für die ersten € 11.693   0% 

€ 11.693 bis € 19.134 20% 

€ 19.134 bis € 32.075 30% 



€ 32.075 bis € 62.080 41% 

€ 62.080 bis € 93.120 48% 

€ 93.120 bis € 1 Mio  50% 

über € 1 Mio  55% 

  

    

1.6 Änderungen in der Sozialversicherung 

I.   Unfallversicherung  wird mit 1.1.2023 von 1,2% auf 1,1% gesenkt.  

II.  Säumniszuschläge  je Meldeverstoß € 59, insgesamt innerhalb eines 
Beitragszei traums € 975.  

III. Verzugszinsen  betragen ab 1.1.2023  4,63%.  

IV. Kurzarbeit  gi l t grundsätzlich bis 30.6.2023,  wobei die Begründung 
dafür deutlich spezi fischer ausfallen muss als bisher. 

Homeoffice im Ausland geht in die Verlängerung bis 30.6.2023  

Die SV-Zuständigkeit bei pandemiebedingtem Homeoffice  wurde 
erneut verlängert, womit es selbst bei  Überschrei ten der 25%-Grenze zu 
keiner Änderung der SV-rechtl ichen Zuständigkei t innerhalb der EU, im 
EWR bzw in der Schweiz kommt. Nach Ablauf der Vereinbarung kommen 
die Rechtsvorschri ften jenes Mitgl iedstaates, in dem das Unternehmen /  
der Arbei tgeber seinen Sitz hat, zur Anwendung. Daher kann es ab dem 
1.7.2023 aufgrund der für Telearbei t gel tenden Regelungen zu einer 
Änderung der bisherigen SV-rechtl ichen Zuständigkei t von 
Mitgl iedstaaten kommen. 

1.7 Dienstgeberbeitrag reduziert von 3,9% auf 3,7% 

Wenn Sie berei ts 2023 den reduzierten Satz von 3,7% anwenden 
möchten, beachten Sie unsere dazu ergangenen Kl ienteninformationen. 

  

1.8 Regelbedarfssätze für Unterhaltsleistungen für das Kalenderjahr 2023 

Die monatl ichen Sätze werden jährl ich per 1.1. angepasst. 



  

1.9 Pflegegeld valorisiert ab 1.1.2023 

Pflege-
stufe    1    2    3    4    5    6    7 

Monatl ich 
in €  175,00     322,70    502,80    754,00    1.024,20    1.430,20    1.879,50 

  

2. Lohnsteuerrichtlinien - Änderungen 2023 
  

- Sachbezug für das Aufladen eines Elektro-Autos:  

Wird ein  arbeitgebereigenes Elektro-Kfz dem Arbeitnehmer auch für 
dessen private Fahrten überlassen (Dienstfahrzeug), dann gil t ab 2023: 
Kein Sachbezug wird angesetzt, wenn das Fahrzeug beim Arbei tgeber 
aufgeladen wird oder der Arbei tgeber die Kosten für das Aufladen an 
einer öffentlichen Ladestation ersetzt. Beim Aufladen an einer 
Ladeeinrichtung des Arbei tnehmers l iegt kein Sachbezug vor, wenn als 
Strompreis maximal der von der E-Control  veröffentlichte Haushaltspreis 
ersetzt wird (für 2023: 22,247 Cent/kWh) und die für das überlassene Kfz 
aufgewendete Strommenge durch eine „smarte Wallbox“ ermittel t wird. 
(Übergangsregelung bis Dezember 2025: Ist nachweisl ich keine „smarte“  
Wallbox beim Arbei tnehmer vorhanden, bleibt ein Pauschalbetrag von 
maximal € 30 / Monat steuerfrei .) 

Ersetzt der Arbei tgeber dem Arbeitnehmer zusätzl ich die Kosten einer 
Ladeeinrichtung für dieses Dienstfahrzeug, ist nur ein € 2.000 
übersteigender Betrag als Sachbezug anzusetzen. 

Verwendet der Arbeitnehmer sein eigenes Elektro-Fahrzeug , wird kein 
Sachbezug angesetzt, wenn das Fahrzeug unentgel tl ich beim 
Arbei tgeber aufgeladen wird. Jeder bezahlte Kostenersatz des 
Arbei tgebers für Ladestrom stel l t aber steuerpfl ichtigen Arbei tslohn dar. 
Auch die Kostentragung für eine E-Ladestation beim Arbei tnehmer (für 
dessen eigenes Kfz) ist steuerpflichtiger Arbei tslohn. 

- Steuerfreier Zuschuss zu Elektro-Carsharing:  

  

  

0 - 5 
Jahre 

6 - 9 
Jahre 

10 - 14 
Jahre 

15 - 19 
Jahre 

20 Jahre und 
darüber 

Regelbedarfssätze in 
€ 320 410 500 630 720 



Schl ießt ein Arbei tnehmer eine Vereinbarung mit einer Carsharing-
Plattform, über die er für seine Privatfahrten E-Autos, E-Motorräder, E-
Bikes oder E-Scooter gegen Bezahlung nutzen kann, und gewährt der 
Arbei tgeber hierfür einen Zuschuss, ist dieser ab dem Jahr 2023 bis max 
€ 200 pro Jahr steuerfrei.   

- Steuerfreies Öffi-Ticket verändert Pendlerpauschale:  

Erhäl t der Arbei tnehmer vom Arbeitgeber steuerfreie Zahlungen für ein 
Öffi -Ticket, vermindern diese steuerfreien Zahlungen die Höhe eines 
al l fäll igen Pendlerpauschales. Der Anspruch auf den Pendlereuro wird 
hingegen nicht gekürzt.  

- Dienstreise des Arbeitnehmers mit eigenem Kfz:  

Soweit der Arbei tnehmer für seine Dienstreisen ein Öffi-
Ticket  verwendet, das ihm vom Arbeitgeber steuerfrei bezahlt  worden 
ist, können keine weiteren Fahrtkostenersätze für die Dienstreise 
steuerfrei  gewährt werden. Nur die Aufzahlung auf die erste Klasse oder 
auf die Business-Class kann zusätzlich steuerfrei gewährt werden. Sol l te 
der Arbei tnehmer das Öffi -Ticket aber nachweisl ich nicht für Dienstreisen 
verwenden (zB Nutzung des eigenen PKW), können al lgemein 
Fahrtkostenersätze (zB Km-Geld) steuerfrei  ausbezahlt werden. 

TIPP:  Dokument ieren Sie, weshalb der PKW anstelle der Öff is verwendet 
wurde, zB weil umfangreiche Unterlagen mitzunehmen sind und das 
Meeting 40 km vom Bahnhof entfernt stattgefunden hat.  

Verwendet der Arbei tnehmer für die Dienstreise das von ihm privat  
bezahlte Öffi-Ticket , sind Fahrtkostenersätze des Arbei tgebers für diese 
Dienstreise bis zur Höhe der f iktiven Kosten des (günstigsten) 
öffentl ichen Verkehrsmittel  steuerfrei . Gewährt der Arbei tgeber keinen 
solchen Fahrtkostenersatz, kann der Arbei tnehmer die f iktiven Kosten 
des (günstigsten) öffentlichen Verkehrsmittel  als Werbungskosten 
absetzen. 

- Teuerungsprämie:  

Zahl t der Arbei tgeber seinen Arbei tnehmern auf Grund der gestiegenen 
Preise zusätzlich zum Arbeitslohn eine Teuerungsprämie , ist diese 
als Bonuszahlung oder Zulage in den Kalenderjahren 2022 und 2023 bis 
zu einem Betrag von € 3.000 pro Arbei tnehmer und Jahr steuerfrei . Die 
Zahlungen dürfen nicht üblicherweise bisher gewährt  worden sein.  
Belohnungen, die berei ts in der Vergangenheit aufgrund von 
Leistungsvereinbarungen gezahlt wurden, fal len daher nicht unter diese 
Befreiung. Die Teuerungsprämie ist auch von den Lohnnebenkosten wie 
der Sozialversicherung, der Kommunalsteuer und dem 
Dienstgeberbei trag befrei t.  Als üblicherweise bisher gewährt  gel ten in 
diesem Zusammenhang sowohl Zahlungen aufgrund eines 
arbei tsrechtl ichen Anspruchs als auch freiwi l l ige (unverbindl iche, 
widerrufl iche, etc) Zahlungen. Wenn bisher übl icherweise 



Bonuszahlungen geleistet wurden, ist die an deren Stelle gewährte 
Bonuszahlung steuerpflichtig. Eine zweimal ige vorbehaltslose 
Auszahlung führt laut OGH dazu, dass dem Arbeitnehmer auch für 
künftige Jahre ein Anspruch auf diese Zahlung zusteht. Zahlungen aus 
berei ts bestehenden Leistungsvereinbarungen bleiben daher weiterhin 
steuerpfl ichtig, auch wenn sie nunmehr unter dem Titel  
"Teuerungsprämie" gewährt werden.  

HINWEIS: Daher besteht keine Steuerfreiheit , wenn 
die Teuerungsprämie an Stelle einer in den Vorjahren ausgezahlten 
Prämie  gewährt wird.  

- Behandlungskosten in Privatklinik als außergewöhnliche 
Belastung:  

Aufzahlungen für die Sonderklasse oder für eine Privatklinik  sind 
ausnahmsweise dann als außergewöhnl iche Belastung absetzbar,  
wenn triftige medizinische Gründe vorliegen.  Liegt eine ärztl iche 
Bestätigung über die dringl iche medizinische Notwendigkei t der 
Behandlung im Privatkrankenhaus vor und wäre bei  einer längeren 
Wartezei t auf einen Platz in einem öffentl ichen Krankenhaus mit  
nachtei l igen gesundheitl ichen Folgen zu rechnen gewesen, sind die 
Kosten für die Privatklinik als außergewöhnl iche Belastung abzugsfähig. 
Als tr i ftige medizinische Gründe für eine bestimmte Behandlungsart  
können auch Aussichten auf ein geringeres Risiko von Folgewirkungen 
der Operation gel ten (zB „NanoKnifeMethode“).  

- Kosten für ein Alters-  und Pflegeheim als außergewöhnliche 
Belastung:  

Kosten für ein Alters- und Pflegeheim sind nur dann 
außergewöhnl ichen Belastungen, wenn Krankheit, Pflege- oder 
Betreuungsbedürft igkei t vorl iegen. Bei Bezug eines Pflegegeldes ab 
Stufe 1  kann jedenfal ls von einer Pflegebedürft igkei t ausgegangen 
werden und sind die Kosten für eine Pflegeeinrichtung (zB Pflegeheim, 
Seniorenresidenz) als außergewöhnl iche Belastung abzugsfähig. 

  

3. Umsatzsteuerliche Änderungen 2023 
  

3.1 Dreiecksgeschäfte nun auch für vier Beteiligte 

  

Die Anwendung der Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftl iche 
Dreiecksgeschäfte erfährt ab 1.1.2023 eine Erweiterung. Damit eröffnen 
sich mehr Gestal tungsspielräume für Reihengeschäfte, bei  denen unter 



bestimmten Voraussetzungen Registr ierungs- und Meldepflichten im 
Bestimmungsland vermieden werden können.  

In der einfachsten (und bis 31.12.2022 einzig zulässigen) Form l iegt dann 
ein ig Dreiecksgeschäft  vor, wenn drei 
Unternehmer in drei verschiedenen Mitgliedstaaten über einen 
Gegenstand Umsatzgeschäfte abschl ießen, wobei dieser Gegenstand 
unmittelbar vom ersten Lieferer an den letzten Abnehmer (= Empfänger) 
gelangt. Der mitt lere Unternehmer wird als Erwerber bezeichnet. 
Voraussetzung ist, dass der Erwerber keinen Sitz / Wohnsitz im 
Empfangsstaat hat, wobei das Vorliegen einer UID-Nummer im 
Empfangsstaat unschädl ich ist, insoweit diese UID-Nummer nicht für 
dieses Geschäft verwendet wird. Es ist auch unschädl ich, sol l te der 
Erwerber im Abgangsstaat ansässig sein, aber für das vorliegende 
Dreiecksgeschäft die UID-Nummer eines anderen Mitgliedstaates 
verwenden.  

Um die Vereinfachung anwenden zu können, muss der Gegenstand vom 
Lieferer / Erwerber zum Empfänger befördert oder versendet werden. 
Eine Abholung durch den Empfänger ist nicht zulässig. Der Erwerber hat  
eine Rechnung auszustellen, die ausdrückl ich auf das Vorliegen eines ig 
Dreiecksgeschäftes und den Übergang der Steuerschuld auf den 
Empfänger hinweist sowie die UID-Nummern des Erwerbers und des 
Empfängers enthäl t. Weiters ist eine Zusammenfassende Meldung (ZM) 
abzugeben. Die Vereinfachung liegt darin, dass die 
umsatzsteuerliche Registrierung des Erwerbers im Empfangsstaat  
vermieden wird, da der ig Erwerb des Erwerbers steuerfrei ist und 
die Steuerschuld für die lokale Lieferung im Empfangsstaat auf den 
Empfänger übergeht.  Der f iktive ig Erwerb im Staat des Erwerbers 
(aufgrund der verwendeten UID-Nr dieses Mitgl iedstaates) gil t als 
besteuert. 

Beispiel:  Lieferung DE an AT erfolgt durch DE (bewegte L ieferung). Der 
ig Erwerb des AT (=Erwerber) ist in NL steuerfrei. Die L ieferung AT an 
NL gilt  als ruhende Lieferung, welche umsatzsteuerbar im 
Best immungsland ist, jedoch die Steuerschuld auf NL übergeht. Dh es ist  
keine Registr ierung des AT in den Niederlanden notwendig. Der f ikt ive ig 
Erwerb des AT in Österre ich g ilt als besteuert. DE = Lieferer, AT = 
Erwerber, NL = Empfänger  

  

 



Ab 1.1.2023 gilt die Vereinfachungsregel für Dreiecksgeschäfte auch 
innerhalb von Reihengeschäften mit  mehr als drei Beteiligten.  Eine 
begri ffl iche Änderung betri fft den Empfänger, der nun als Abnehmer 
bezeichnet wird. Al lerdings kann immer nur einer der am Reihengeschäft  
Betei l igten die Vereinfachung für sich beanspruchen. Dies ist jener  
Unternehmer in der Reihe, der den ig Erwerb im Bestimmungsland tätigt, 
also der Empfänger der bewegten Lieferung ist (= Erwerber). Die 
formel len Voraussetzungen ändern sich nicht. 

HINWEIS:  Fragl ich b le ibt, ob d ie neue erweiterte Def in it ion des 
Dreiecksgeschäftes auch dann gil t, wenn der Erwerber unter  
österreichischer UID-Nummer auftr it t und der Gegenstand in e in anderes 
Best immungsland gel iefert wird. In d iesen Fäl len ist (auch) d ie 
Rechtslage im Best immungsland entscheidend dafür, ob e in  
Dreiecksgeschäft vorl iegt oder missl ingt. Sollten berecht igte Zweife l  
bestehen, ob die Steuerbehörden des Empfangsstaates das Vorl iegen 
eines Dreiecksgeschäftes akzept ieren, empfiehlt es s ich, bereits von 
vorneherein darauf zu verzichten,  da neben dem zusätzl ichen 
administrat iven Aufwand auch Strafen dieser Steuerbehörden zu 
erwarten sind.  

Beispiel mit v ier Beteil igten und einer Abtrennung zwischen den ersten 
drei Beteil igten:  

AT (Österreich) bestellt bei DE (Deutschland) dort nicht vorrät ige 
Werkzeugteile. DE gibt Bestellung weiter an FR (Frankreich). FR hat die 
Werkzeugteile n icht auf Lager, bestellt s ie bei ES (Spanien) und 
befördert sie an AT. Jeder Unternehmer tr itt  mit der UID-Nr seines 
Landes auf, nur DE verwendet e ine österreichischen UID-Nr.  

Lösung:  - Lieferung ES an FR: die bewegte Lieferung f indet zwischen 
ES und FR statt. FR ist der  Erwerber und kann die ig 
Dreiecksgeschäftsregelung in Anspruch nehmen. Es l iegt e in ig Erwerb 
des FR in Österre ich vor, der steuerfrei ist , und weiters e in f ikt iver ig 
Erwerb in Frankreich, der als besteuert gilt. FR muss den 
Rechnungslegungs- und Meldevorschr iften in FR nachkommen. 

- Lieferung FR an DE: ruhende Lieferung in Österre ich,  Übergang der  
Steuerschuld auf DE.  

- Lieferung von DE an AT: ruhende Lieferung in Österreich,  
steuerpfl icht ig in Österreich.  

- ES = Lieferer, FR = Erwerber, DE = Abnehmer, AT = Empfänger  

  



 

TIPP: Sol lten Sie planen, b isher ige Reihengeschäfte unter Anwendung 
der Vereinfachungsregel für ig Dreiecksgeschäfte neu zu gestalten,  
ersuchen wir um rechtzeit ige Kontaktaufnahme mit  unserer Kanzle i.  
Gerne klären wir für Sie d ie genauen Umstände ab und unterstützen Sie,  
die Konsequenzen eines misslungenen Dreiecksgeschäftes zu 
vermeiden.  

3.2 Weitere Änderungen 

- Ab 1.1.2023 ist auch die grenzüberschreitende  Beförderung von 
Personen mit der Eisenbahn wie bei  der Schiff- und Luftfahrt für den 
österreichischen Streckentei l  echt steuerbefreit  (mit Vorsteuerabzug). 

- Anhebung der Umsatzgrenze für  die Anwendung der land- und 
forstwirtschaftlichen Pauschalierung  ab 2023 auf € 600.000 (bisher € 
400.000). 

- Verlängerung der umsatzsteuerl ichen Sonderbehandlung für COVID-19-
Schutzmasken (Steuersatz: Nul l ), Diagnostika und Impfstof f  
(Steuerbefreiung) bis 1. Juli  2023. 

  

4. Energiekostenzuschuss II 
  

Aufgrund der wei terhin enormen Teuerung im Bereich der Energiekosten 
hat die Bundesregierung am 22. Dezember 2022 weitere Unterstützungen 
dafür der Öffentlichkei t präsentiert. Neben der Ausweitung des 
Förderzei traum des Energiekostenzuschusses I  (EKZ I) bis Ende 
Dezember 2022 wurde der Energiekostenzuschuss II (EKZ II) vorgestel l t. 

  

5. Höchstgerichtliche Entscheidungen 
  

- Bereits die Vermietungsabsicht verhindert die ImmoESt-
Steuerbefreiung für hergestellte Gebäude  



Ein Ehepaar errichtete auf seinem Grundstück ein Wohnhaus. Berei ts 
während der Bauphase l ieß es über Makler nach Mietern suchen. Wegen 
der beabsichtigten Vermietung machte das Ehepaar auch die Vorsteuern 
aus den Baukosten gel tend. Da nach Fertigstellung des Hauses kein 
geeigneter Mieter gefunden werden konnte, verkaufte das Ehepaar die 
Immobi lie und machte bei  der ImmoESt die Steuerbefreiung für selbst 
hergestell te Gebäude gel tend. Der VwGH entschied, dass die 
Steuerbefreiung nicht zusteht, wei l  das Gebäude der Erzielung von 
Vermietungseinkünften gedient hat. Dafür reicht nämlich berei ts die 
objektiv nachbeweisbare Vermietungsabsicht aus. Offen bl ieb, ob die 
ImmoESt-Befreiung zusteht, wenn der Nachweis gel ingt, dass die 
Vermietung Liebhaberei  gewesen wäre. 

- Steuerpflicht des Entgelts für die Option auf ein Grundstück  

Eine Grundstückeigentümerin räumte einem Kaufinteressenten die 
Option zum Kauf ihres Grundstücks innerhalb einer bestimmten Frist 
(Ausübungszeitraum) ein. Für die Optionseinräumung erhiel t sie ein 
Entgel t. Wird die Option nicht ausgeübt, führt dieses Entgel t bei  der 
Grundstückseigentümerin zu Einkünften aus Kapitalvermögen, und zwar 
in dem Zeitpunkt, in dem der Ausübungszeitraum abläuft.  

- Abzug inländischer Sozialversicherung auf Auslandseinkünfte  

Ein Steuerpfl ichtiger hatte in Deutschland und in Österreich einen 
Wohnsitz und erziel te auch in beiden Staaten Einkünfte. Der Mittelpunkt 
der Lebensinteressen war in Österreich. Die Pfl ichtbei träge zur 
Sozialversicherung für die deutschen und österreichischen Einkünfte 
f ielen in Österreich an (Sozialversicherung der Selbständigen). 
Grundsätzl ich muss der Wohnsitzstaat die Sozialversicherung 
einkommensteuerl ich abziehen. Bei zwei Wohnsitzstaaten muss jeder der  
beiden Staaten jenen Tei l  der Sozialversicherung abziehen, der auf die 
von ihm aufgrund des DBA zur Besteuerung zugewiesenen Einkünfte 
entfäl l t. Fal ls aber im ausländischen Wohnsitzstaat nach der dortigen 
Rechtslage der Abzug nicht mögl ich ist, nimmt Österreich als weiterer 
Wohnsitzstaat den Abzug der gesamten Sozialversicherung vor. 

- Abgabennachsicht wegen Auswirkung des Zufluss- Abflussprinzips  

Ein Geschäftsführer erhiel t 2011 eine hohe Zahlung zur Abfindung der 
Betriebspension. Diese Zahlung unterlag 2011 der Lohnsteuer. Im 
Folgejahr 2012 mussten ca € 350.000 des Abfindungsbetrages 
zurückbezahlt werden, wei l  dieser zu hoch ermittel t worden war. Die 
Rückzahlung führte 2012 zu Werbungskosten, die sich aber insoweit 
nicht steuerlich auswirken konnten, als sie das Einkommen 2012 
überstiegen. Der VwGH entschied: Ausnahmsweise kann das Zufluss- 
Abflussprinzip eine sachliche Unbil l igkei t bewirken und daher eine 
Abgabennachsicht rechtfertigen. Die Nachsicht ist im Fal le einer 
gravierenden Belastung des Arbei tnehmers mögl ich, wenn ihn kein 
relevantes Verschulden am Zufl ießen des unrechtmäßigen Bezuges tr i fft.  



- Übertragung stiller Reserven durch Privatstiftung  

Privatsti ftungen können aufgedeckte sti l le Reserven aus dem Verkauf 
von Aktien und anderen Beteil igungen auf die Anschaffungskosten einer 
neu erworbenen Ersatzbetei l igung übertragen. Die Übertragung der 
sti l len Reserve ist insofern nicht mögl ich, als die Anschaffungskosten der 
Ersatzbetei l igung aus einem Gesel lschafterzuschuss resul t ieren. Zudem 
dürfen durch die Übertragung der sti l len Reserve die Anschaffungskosten 
der Ersatzbetei l igung nicht negativ werden. Die Kapitalerhöhung bei  
einer bestehenden Tochtergesellschaft der Privatsti ftung gi l t nur dann 
als Ersatzbetei l igung, wenn sich als Folge der Kapitalerhöhung das 
Betei l igungsausmaß der Privatsti ftung um zumindest 10% erhöht.  

- Verlängerung der Steuerbemessungs-Verjährungsfrist durch 
Grundbuchsabfrage  

Mit Kaufvertrag aus dem Jahr 2010 hat te ein Käufer Eigentumsantei le an 
einem Grundstück gekauft, wofür der Parteienvertreter die 
Grunderwerbsteuer durch Selbstberechnung abgeführt hatte. Im Jahr 
2016 schrieb das Finanzamt mit Bescheid die Grunderwerbsteuer von 
einer höheren Bemessungsgrundlage vor, wei l  es von einem 
Bauherrenmodel l  ausging und daher die Baukosten miteinbezog. Stri tt ig 
wurde, ob im Jahr 2016 berei ts Verjährung eingetreten war. Der VwGH 
verneinte die Verjährung. Das Finanzamt hatte im Jahr 2015 eine 
Grundbuchsabfrage gemacht sowie den Kaufvertrag aus der  digi talen 
Urkundensammlung des Grundbuchs abgerufen und ausgedruckt und 
zudem eine Anfrage an die das Bauherrnmodel l  bewerbende GmbH 
gestel l t. Jede dieser behördlichen Handlungen war eine 
Verlängerungshandlung (früher Unterbrechungshandlung), die eine 
Verlängerung der Verjährungsfrist bei  Ende 2016 bewirkte. 

- Grunderwerbsteuer auf die Kosten des Kaufvertrages  

Wenn Käufer und Verkäufer  den Rechtsanwalt mit  der Errichtung des 
Kaufvertrags beauftragen und sich der Käufer zur Tragung der gesamten 
Vertragserrichtungskosten verpflichtet, zähl t die Hälfte der 
Vertragserrichtungskosten zur Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer. Beauftragt der Verkäufer allein die Verfassung der 
Vertragsurkunde und verpflichtet sich der Käufer, diese Kosten zur 
Gänze zu übernehmen, dann gehören die gesamten 
Vertragserrichtungskosten zu Bemessungsgrundlage. Nur wenn al lein 
der Käufer den Auftrag erteil t, fäll t keine Grunderwerbsteuer auf die 
Vertragserrichtungskosten an. 

  

- Grunderwerbsteuer bei Einbringung nach UmgrStG  

Mit Vertrag vom Jänner 2016 brachte eine natürliche Person ihren 
Kommanditantei l  mitsamt dem aus Grundstücken bestehenden 
Sonderbetriebsvermögen rückwirkend zum 30.6.2015 nach 



Artikel  III UmgrStG in eine GmbH ein. Liegt der Umgründungsstichtag 
nach dem 31.12.2015, bi ldet bei  Vorgängen nach dem UmgrStG der  
Grundstückswert die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer  
(anders bei  land- und forstwirtschaftl ichen Grundstücken); lag der 
Umgründungsstichtag hingegen vor dem 1.1.2016, war der zweifache 
Einheitswert die Bemessungsgrundlage. Für Erwerbsvorgänge nach dem 
31.12.2015 beträgt der Steuersatz bei  Vorgängen nach dem UmgrStG 
grundsätzl ich 0,5% (anders bei  land- und forstwirtschaftl ichen 
Grundstücken); bi ldet aber wegen des rückwirkenden 
Umgründungsstichtags vor dem 1.1.2016 noch der zweifache 
Einheitswert die Bemessungsgrundlage, beträgt der Steuersatz 3,5%. 

- Begleichung einer zivilrechtlichen Forderung des Finanzamtes  

Wegen einer Steuerschuld von ca € 1,6 Mio hatte das Finanzamt durch 
das Bezirksgericht ein Pfandrecht am Grundstück des Steuerpfl ichtigen 
vormerken lassen. Dadurch fielen gerichtliche Gebühren von € 19.000 
an, die keine Abgaben sind und daher nicht am Abgabenkonto verbucht 
werden, deren Ersatz das Finanzamt aber zivil rechtlich vom 
Steuerpfl ichtigen fordert. Da der Steuerpflichtige sein Grundstück 
verkaufen wol l te, forderte das Finanzamt die Begleichung der 
Steuerschuld und diesen Gebührenersatz. Der Steuerpfl ichtige überwies 
die Steuer und die Gebühren in einer Summe auf das Abgabenkonto. Wei l 
die Einzahlung des Gesamtbetrages ohne Anführung einer speziellen 
Verwendungswidmung erfolgt ist, stellt sie eine Saldozahlung auf dem 
Abgabenkonto zur Abdeckung von Steuerschulden dar, sodass sie nicht 
der Abdeckung der Gebührenforderung von € 19.000 diente. Nur soweit  
am Abgabenkonto ein Guthaben entsteht, kann das Finanzamt eine 
Aufrechnung mit seiner Gebührenforderung erklären. 

  

6. Sonstiges  
  

Arbeitsplatzpauschale  

Ab dem Jahr 2022 steht  jedem Selbständigen ein Arbei tsplatzpauschale 
für die betriebliche Nutzung der eigenen Wohnung zu, wenn ihm zur  
Ausübung der betriebl ichen Tätigkei t kein anderer Raum zur Verfügung 
steht. Das Arbei tsplatzpauschale beträgt € 1.200 oder € 300, je nachdem, 
ob er auch andere Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkei t erziel t, 
für die ihm ohnedies ein Arbei tsraum außerhalb der Wohnung zur 
Verfügung steht.  

Grundstücksübertragung unentgeltlich oder entgeltliche (und damit 
ImmoESt-pflichtig)  

Dem Entwurf zur Änderung der Einkommensteuerrichtlinien ist dazu 
folgendes zu entnehmen. 



Bei Übertragungen nach dem 15.11.2021 gi l t: 

- Beträgt die Gegenleistung zumindest 75% des gemeinen Wertes des 
übertragenen Grundstücks, ist davon auszugehen, dass 
eine Veräußerung  vorl iegt. 

- Beträgt die Gegenleistung höchstens 25% des gemeinen Wertes des 
übertragenen Grundstücks, l iegt eine unentgeltliche  Übertragung vor. 

- Beträgt die Gegenleistung mehr als 25%, aber weniger als 75% des 
gemeinen Wertes des übertragenen Grundstücks, ist unter  nahen 
Angehörigen grundsätzlich von einem unentgel t l ichen Rechtsgeschäft 
auszugehen. 
 

Neuerliche Anhebung der Zinssätze auf 3,88% 

Aufgrund der Anhebung des EZB-Leitzinssatzes noch kurz vor  
Weihnachten wurden mit Wirkung ab 21.12.2022  erneut die Stundungs-
, Anspruchs-, Aussetzungs-, Beschwerde- und Umsatzsteuerzinsen 
auf 3,88% erhöht. Die Zinssätze wurden zuletzt ab 2.11.2022 auf 3,38% 
erhöht. 

Senkung Körperschaftsteuertarif auf  24% 

Ab dem Kalenderjahr 2023 erfolgt die Senkung des KöSt-Satzes von 
bisher 25% auf 24%, ab dem Kalenderjahr 2024 dann auf 23%. 

Beachtung der Maßgeblichkeit ab 2023 auch bei Anwendung der 
degressiven AfA 

Mit Einführung der degressiven Abschreibung wurde bis Ende 2022 die 
befristete Mögl ichkei t eröffnet, diese unabhängig von der 
unternehmensrechtl ichen Geltendmachung nur steuerlich zu 
beanspruchen. Ab 2023 ist die steuerliche Begünstigung nur mehr im 
Gleichklang mit dem Unternehmensrecht zugänglich. Ausgenommen 
davon sind Energieerzeugungsunternehmen, für die die Abweichung von 
der Maßgebl ichkei t der Unternehmensbi lanz für die Steuerbi lanz 
nochmals um drei  Jahre verlängert wurde. 

  

7. Wichtige Termine 
  

15.2.2023: Registrierkassen Jahresendbeleg  

Der Dezember-Monatsbeleg ist gleichzei tig auch der 
Jahresendbeleg.  Sie haben daher nach dem letzten getätigten Umsatz 
am 31.12.2022 den Jahresbeleg erstellt.  Der Ausdruck ist 7 Jahre 



aufzubewahren sowie auf einem externen Datenspeicher zu sichern. 
Eine Prüfung des Jahresendbelegs  mit Hi l fe der Belegcheck-App 
ist bis zum 15.2.2023  mögl ich. 

28.2.2023: Jahreslohnzettel und weitere Meldungen für Zahlungen im 
Jahr 2022  

Unternehmer sind verpflichtet, die Jahreslohnzetteln 2022  (Formular L 
16) für ihre Dienstnehmer elektronisch an das Finanzamt zu melden. 
Diese haben al le für die Erhebung der Abgaben maßgebl iche Daten zu 
enthal ten. Sei t 2021 ist es auch verpfl ichtend, die Anzahl der  
Homeoffice-Tage  sowie ein al l fäll ig ausbezahltes Homeoffice-
Pauschale  und die Anzahl der Kalendermonate, in welchen der 
Arbei tnehmer überwiegend (mehr als die Hälfte der Arbei tstage im 
Lohnzahlungszeitraum) auf Kosten des Arbei tgebers befördert wurde,  
sowie vom Arbeitgeber übernommene  Kosten für ein Öffi-Ticket  zu 
übermitteln. 

Auch Zahlungen für bestimmte Leistungen an andere Personen, die 
außerhalb eines Dienstverhäl tnisses geleistet werden, sind elektronisch 
an das Finanzamt zu übermitteln. 

- Eine Meldung nach § 109a EStG  ist für erbrachte Leistungen 
außerhalb eines Dienstverhäl tnisses, wie zB Aufsichtsräte, 
Sti ftungsvorstände, Versicherungsvertreter, 
Zei tungskolpoteure, Vortragende,  Funktionäre von öffentlich-
rechtl ichen Körperschaften oder freie Dienstnehmer, zu erstatten. Diese 
kann unterbleiben, wenn das Gesamtentgel t (inkl  Reisekostenersätze) 
für das Kalenderjahr nicht mehr als € 900  pro Person bzw 
Personenvereinigung beträgt. Das Entgel t für jede einzelne 
Leistung  darf € 450  nicht übersteigen. 

- Mitteilungen bei  Auslandszahlungen gem § 109b EStG  betreffen 
Zahlungen ins Ausland für im Inland ausgeübte Leistungen aus 
selbständiger Arbeit  (zB Rechtsanwalt, Steuerberater, wesentl ich 
betei l igter Gesellschafter-Geschäftsführer). Weiters sind 
Auslandszahlungen bei  Vermittlungsleistungen,  die von unbeschränkt  
Steuerpfl ichtigen erbracht werden oder sich auf das Inland beziehen, 
sowie bei  kaufmännischer und technischer Beratung  im Inland (zB 
Konsulententätigkei t) zu melden. Diese Regelung ziel t auf die Erfassung 
von Zahlungen ins Ausland ab, unabhängig davon, ob sie an 
unbeschränkt oder beschränkt Steuerpfl ichtige erfolgten bzw ob eine 
Freistellung durch ein DBA vorl iegt. Die Mitteilung kann unterbleiben, 
wenn die Zahlung an den einzelnen Leistungserbringer € 100.000  nicht 
übersteigt, ein Steuerabzug bei  beschränkt Steuerpfl ichtigen erfolgte 
oder die Zahlung an eine ausländische Körperschaft geleistet wurde, die 
einem zumindest 15%igen-Steuersatz unterl iegt. Bei  vorsätzl icher 
Nichterfüllung droht eine Geldstrafe von bis zu 10% des zu meldenden 
Betrags, maximal € 20.000. 



28.2.2023: Meldungen für den Sonderausgabenabzug von Spenden 
des Jahres 2022  

Um die automatische Erfassung von Spenden als Sonderausgabe in der 
Steuererklärung bzw Arbei tnehmerveranlagung zu erlangen, sind bis 
zum 28.2.2023  Zahlungen des Jahrs 2022 durch die 
Empfängerorganisation an das Finanzamt zu melden. Dies betri fft 
nur  Organisationen mit  fester ört l icher Einrichtung im Inland .  
Voraussetzung ist, dass Spender ihre Identi fikationsdaten (Vorname 
und Zuname lt Meldezettel und Geburtsdatum)  bei  der Einzahlung 
bekannt geben. Damit stimmen sie grundsätzl ich der Datenübermitt lung 
zu. Anonyme Spenden bleiben unberücksichtigt. Abzugsfähig sind nur 
Spenden an im Gesetz angeführte Einrichtungen (Museen, freiwi l l ige 
Feuerwehr uä) und durch Bescheid festgestel l te begünstigte 
Spendenempfänger iHv bis zu 10% der Einkünfte (Privatperson) bzw des 
Gewinns (Unternehmen) des laufenden Kalenderjahrs.  

15.3.2023: Entscheidung, ob monatliche oder vierteljährliche UVA  

Unternehmer, deren Umsatz im vorangegangen Kalenderjahr 2022 € 
100.000 überschri tten haben, sind zur monatl ichen Abgabe der 
Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet. Liegt der Vorjahresumsatz unter 
€ 100.000 und über € 30.000, sind die UVA viertel jährl ich einzureichen. 
Eine freiwil l ige monatl iche UVA-Abgabe ist mögl ich. Das Wahlrecht wird 
ausgeübt, indem fr istgerecht für den ersten Voranmeldungszeitraum (zB 
für den Monat Jänner 2023) die UVA bis zum 15.3.2023 dem Finanzamt 
übermittel t wird. Andernfalls ist für den Voranmeldungszeitraum 
1.Quartal  2023 die UVA bis zum 15.5.2023 einzureichen. 

Ausgleichstaxe 2023 

Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpfl ichtet, 
auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten 
einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt für 
jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:  

bei 25 bis 99 
Dienstnehmer 

100 bis 399 
Dienstnehmer 

ab 400 
Dienstnehmer 

monatl /pro 25 
DN € 292    € 411     € 435 

 


